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15. November 1867 über das Vereins- und Versammlungsrecht dahin
gebeten wird, daß

1. die geistlichen Orden und Kongregationen, sowie die Religions-
genossenschaften überhaupt, dem allgemeinen Vereinsgesetze unter¬

worfen, daß demnach der Punkt a des §. 3 des Vereinsgesetzes

aufgehoben und durch Bestimmungen ersetzt werde, welche die

besondere Natur solch' religiöser Vereine innerhalb des Rahmens

des allgemeinen Vereinsgesetzes erheischt;

2 . daß das Koalitionsrecht der Arbeiter gesetzlich anerkannt und in
entsprechender Kodifikation in das Vereins- und Versammlungs¬

gesetz aufgenommen, sowie daß dem entsprechend der §. 481 des

St. G. B., der Z. 77 der Gewerbeordnung und der §. 204 des

Berggesetzes aufgehoben werde;
3. daß die Worte „oder staatsgefährlich" aus dem §. 6 des Vereins¬

gesetzes gestrichen werden;
4. daß der Unterschied in der Behandlung politischer und nicht poli¬

tischer Vereine aufgehoben; im Falle der Beibehaltung dieses

Unterschiedes jedoch der Begriff des politischen Vereines genau

präzisirt, und daß das im §. 33 des Vereinsgesetzes für politische
Vereine enthaltene Verbot, Zweigvereine zu gründen, Verbände

unter sich zu bilden, oder sonst mit anderen Vereinen, sei es durch

schriftlichen Verkehr, sei es durch Abgeordnete in Verbindung zu

treten, aufgehoben werde;
5. daß alle jene Bestimmungen aus dem Vereins- und Versammlungs¬

gesetze eliminirt werden, welche eine willkürliche Auslegung ermög- '

lichen und einen präventivpolizeilichen Charakter an sich tragen."
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